
Angemessenheitsbeträge für Unterkunfts- und Heizkosten 

A. Angemessene Unterkunftskosten

Der Kreisausschuss des Landkreises Passau hat am 17.01.2018 beschlossen, dass ab dem 
01.02.2018 die höchstens angemessenen Kosten der Unterkunft nach der Wohngeldtabelle 
gemäß § 12 WoGG in der jeweils gültigen Fassung, zuzüglich eines Aufschlags von 10 % 
bemessen werden. 

Die Beträge in folgender Tabelle beinhalten den Mietzins (Kaltmiete) einschließlich der 
Betriebskosten ohne die Kosten der Zentral-/Fernheizung und Warmwasser (= 
sog. Bruttokaltmiete) für die Zeit ab 01.01.2025: 

Anzahl der zu 
berücksichtigenden 
Personen 

angemessene 
Wohnungsgröße 

Richtwerte KdU ab 01.01.2025 = 

Höchstbeträge nach 

§ 12 WoGG inkl.10 %

(Anlage 1 zu § 12 Abs. 1 WoGG) 

Mietstufe I 
(alle Landkreisgemeinden des Landkreises 
Passau) 

1 bis 50m² 398 

2 51m² bis 65m² 481 

3 66m² bis 75m² 574 

4 76m² bis 90m² 669 

5 bis 105m² 764 

jede weitere zzgl. 15m² 95 

Sollte Ihre derzeitige Unterkunft nicht angemessen sein, werden Sie vom Jobcenter mit 
gesonderten Schreiben aufgefordert eine angemessene Unterkunft zu suchen. Dann müssen 
Sie für die Suche nach einer angemessenen Wohnung alle Möglichkeiten unter Zuhilfenahme 
aller erreichbaren Hilfen oder Hilfsmittel (wie z.B. Internet, Anzeigen im Immobilienmarkt der 
„Passauer Neuen Presse“ jeden Mittwoch und Samstag, eigeninitiativ einzuholende 
Auskünfte von Wohnungsbaugenossenschaften und Stadt-/Gemeindeverwaltungen über 
freien Wohnraum) in Anspruch nehmen. 

Zu einem Umzug in eine andere Wohngemeinde sind Sie im Regelfall nicht verpflichtet. 



Angemessene Heizkosten im Landkreis Passau 
Richtwerte ab 01.01.2025 

Sollte ausnahmsweise eine angemessene Wohnung auf dem örtlichen Wohnungsmarkt trotz 
ernsthafter und intensiver Bemühungen in einem bestimmten Zeitraum nicht auffindbar oder 
zugänglich sein, ist es erforderlich, dass Sie die Tatsachen über Art, Ort, Zeit, beteiligte 
Personen und Ergebnis Ihrer einzelnen Bemühungen mitteilen und nachvollziehbar 
dokumentieren. 

Ist Ihre derzeitige Unterkunft angemessen und Sie beabsichtigen trotzdem einen Umzug 
innerhalb des Landkreises Passau, setzen Sie sich bitte vorab mit uns in Verbindung, damit 
geprüft werden kann, ob der Umzug erforderlich ist. Erhöhen sich nach einem nicht 
erforderlichen Umzug die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, wird nur der bisherige 
Bedarf anerkannt (§ 22 Abs. 1 Satz 6 SGB II). 

B. Angemessene Heizkosten

Sie können im Regelfall die tatsächlichen Heizkosten nur bis zum angemessenen Grenzwert 
geltend machen. Soweit Ihre tatsächlichen Heizkosten den ermittelten Grenzwert 
überschreiten, besteht Anlass für die Annahme, dass diese Kosten unangemessen hoch sind.  

Es sind dann von Ihnen Maßnahmen zu erwarten, die zur Senkung der Heizkosten führen. 

Es  obliegt in solchen Fällen Ihnen, konkret vorzubringen, warum ihre Aufwendungen für die 
Heizung über dem Grenzwert liegen, in Ihrem Einzelfall aber gleichwohl noch als angemessen 
anzusehen sind. 

Die angemessenen monatlichen Grenzwerte im Landkreis Passau entnehmen Sie bitte 
beiliegendem Anhang. 

Die Kosten für Warmwasser sind in diesen Grenzwerten enthalten. 

Anzahl Personen Angemessene Wohnungsgröße Heizkostenpauschale 

entspr. § 12 Abs. 6 
WoGG 

1 Person bis 50 m² 110,40 EUR 

2 Personen 51 m² bis 65 m² 142,60 EUR 

3 Personen 66 m² bis 75 m² 170,20 EUR 

4 Personen 76 m² bis 90 m² 197,80 EUR 

5 Personen bis 105 m² 225,40 EUR 

für jeden weiteren 
Haushaltsangehörigen 

zgl. 15 m² 27,60 EUR 



C. Angemessene Warmwasserkosten

Im Falle einer dezentralen Warmwassererzeugung, bei der keine Leistungen für Warmwasser 
nach § 22 SGB II erbracht werden, sieht das Gesetz die Gewährung eines Mehrbedarfs für 
die leistungsberechtigten Personen vor (§ 21 Abs. 7 SGB II). 

Im Einzelnen ergeben sich folgende Beträge, die im Falle mehrerer Personen ggf. zu addieren 
sind, um die Gesamtkosten für die dezentrale Warmwasserversorgung der 
Bedarfsgemeinschaft festzusetzen: 

Regelbedarfsstufe Regelbedarf Prozentsatz für 
Mehrbedarf 

Mehrbedarf bei dezentraler 
WW-Erzeugung 

1 563,00 EUR 2,3 12,95 EUR 

2 506,00 EUR 2,3 11,64 EUR 

4 471,00 EUR 1,4 6,59 EUR 

5 390,00 EUR 1,2 4,68 EUR 

6 357,00 EUR 0,8 2,86 EUR 

Wichtig: 

Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft innerhalb des Landkreises 
Passau sollen Sie unsere Zusicherung zur Berücksichtigung der Aufwendungen für die neue 
Unterkunft und Heizung einholen. Wir sind zur Zusicherung nur verpflichtet, wenn die 
Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung angemessen sind (§ 22 Abs. 4 SGB II). 
Personen unter 25 Jahre benötigen für einen Auszug aus der elterlichen Wohnung die 
vorherige Zusicherung des JC die aber nur bei einem wichtigen Grund gegeben wird. Fehlt 
die Zusicherung können keine Kosten der Unterkunft für die neue Wohnung bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres anerkannt werden (§ 22 Abs. 5 SGB II). 

Beabsichtigen Sie einen Wegzug aus dem Landkreis sollen Sie vor Abschluss eines 
Vertrages über eine neue Unterkunft die Zusicherung des für die neue Unterkunft örtlich 
zuständigen kommunalen Trägers (z.B. dortiges Jobcenter) einholen (§ 22 Abs. 4 SGB II). 

Bei nicht eingeholter Zusicherung können bei Abschluss eines neuen Mietvertrages von 
Beginn an nur die angemessenen Aufwendungen berücksichtigt werden; bei einem nicht 
erforderlichen Umzug aus einer angemessenen Unterkunft innerhalb des Landkreises Passau 
nur die bisherigen Aufwendungen. 



Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wenn Sie eine andere Wohnung im Landkreis 
Passau in Aussicht haben, damit wir vor Abschluss des Mietvertrages prüfen können, ob die 
neuen Kosten für Unterkunft (und Heizung) angemessen sind und ein Umzug erforderlich ist. 
Ziehen Sie aus dem Landkreis weg, nehmen Sie Kontakt mit dem dort zuständigen Träger auf. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jobcenter Passau Land 


